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Wohl kaum etwas würde der „neuen Eröffnungsbilanz“ so gut zu 
Gesicht stehen wie eine spezifisch verwaltungswissenschaftliche 
Ent scheidungslehre. Sie wäre geradezu ideal, um die verschiedenen 
Disziplinen, die sich mit der Verwaltung beschäftigen, unter einem 
Dach zusammenzuführen. Gleichzeitig ist der Bedarf der Praxis kaum 
von der Hand zu weisen. Die disziplinäre Ausgangslage der Ver wal-
tungswissenschaft wie die wissenschaftspolitischen Rahmen be din gun-
gen lassen die Hoffnungen in dieser Richtung allerdings eher beschei-
den ausfallen. 
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„Herrschaft“ tätig werdende Entscheider 
nach einer Legitimation für seine Lösung 
der jeweiligen Entscheidungssituation.5 
Legitimation im weitesten Sinne ist dabei 
zu verstehen als Mechanismus der Recht-
fertigung der eigenen Entscheidung und 
zwar gegenüber unterschiedlichen Ak-
teuren, die für das Verwaltungshandeln 
von großer, man hat den Eindruck immer 
größerer Bedeutung sind: den Adressa-
ten, den Vorgesetzten, der Politik, den 
traditionellen und – möglicherweise in 
zunehmenden Maße – auch den sozialen 
Medien. Wenn dies aber so ist, dann führt 
kein Weg daran vorbei, dass das Ziel einer 
hierbei unterstützenden Entscheidungsleh-
re eine überzeugende Normativität sein 
muss.6 Nur wer sich auf normative Vorga-
ben – das müssen nicht notwendigerwei-
se rechtliche sein – berufen kann, erfährt 
einen Zugewinn an Legitimation. Das 
Bundesverfassungsgericht bringt diesen 
Gedanken in der so genannten sachlich-
inhaltlichen Legitimation zum Ausdruck, 
die Verwaltungsentscheidungen durch die 
Anwendung gesetzlicher, also vom direkt 
gewählten Parlament verabschiedeter Re-
gelungen erfahren.7 Dasselbe lässt sich im 
nichtjuristischen Sinn über eine nachge-

Praxis

Die Praxis der Verwaltung ist von einer 
geradezu überbordenden Komplexität 
geprägt. Wenn also „Entscheidung (...) 
die Auswahl von Handlungsoptionen 
aus mehreren Handlungsmöglichkeiten“1 
ist, so hat eine sich vergrößernde Kom-
plexität auch Auswirkungen auf die Ent-
scheidungsfindung. Da „Verwalten“ zu 
einem wesentlichen Teil „Entscheiden“ 
bedeutet, ist jede Veränderung der Struk-
turen gleichzeitig potenziell relevant für 
die Entscheidungsfindung.2 Dies und das 
Zustandekommen der Entscheidung zu 
analysieren, ist eine Aufgabe für die empi-
rische Verwaltungswissenschaft. Die Ver-

waltungswissenschaft kann in diesem Sin-
ne ohne weiteres als Entscheidungswissen-
schaft verstanden werden.3 Dies lässt sich 
allerdings allenfalls in einem sehr weiten 
Sinn in Forschung und Lehre erkennen.

Aus Sicht der Praxis ergibt sich daraus 
das Desiderat an die Verwaltungswissen-
schaft: Hilfen zu liefern für den Umgang 
mit der genannten Komplexität. Je größer 
diese wird, umso mehr entsteht für die 
handelnden Akteure ein Bedürfnis nach 
wirksamen Mechanismen der Legitimati-
on der eigenen Entscheidung. Wie jede Art 
von Herrschaft versucht, „den Glauben 
an ihre ‚Legitimität’ zu erwecken und zu 
pflegen“,4 so sucht der im Auftrag dieser 

1   König, 2008, S. 349.

2   Die Deutsche Sektion des Internationalen 
Instituts für Verwaltungswissenschaft hat sich 
auf ihrer Tagung 1987 mit den „Veränderungen 
der Entscheidungsstrukturen in der öffentli-
chen Verwaltung“ befasst; vgl. dazu den von 
Thieme 1988 herausgegebenen Tagungsband; zur 
Systematisierung der Veränderungen siehe insbe-
sondere Waffenschmidt 1988.

3   Thieme 1981, S. 1; vgl. auch Simon 1997, S. 1.

4   Weber 2005, S. 157.
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5   Zur Unterscheidung von Legitimität und 
Legitimation vgl. Mehde 2000, S. 167 f.

6 Vgl. die Aussage von Rumianek zur Ent schei-
dungstheorie: „Gesucht werden allgemeingültige 
Re geln, die in jedem vernunftgemäßen Ent schei-
dungsprozeß beachtet werden müssen.“ (Rumia-
nek 1985, S. 33).

7   BVerfGE 83, 60 (72); 93, 37 (66 f.); 130, 76 (124); 135, 
155 (222); 135, 317 (429); 136, 194 (262); 137, 185 (232 
f.).
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wiesene Wirtschaftlichkeit oder die Sach-
gerechtigkeit von Entscheidungen sagen.

Eine verwaltungswissenschaftliche 
Entscheidungslehre8, die das Bedürfnis 
nach einer überzeugenden Normativität 
erfüllen könnte, würde die Relevanz der 
Wissenschaft für die Praxis unzweifelhaft 
sichern. Es scheint offensichtlich, dass es 
sich dabei um multi-, idealerweise aber 
sogar interdisziplinäre Ansätze handeln 
muss, da nur so überhaupt eine Chance 
besteht, mit der schon angesprochenen 
Komplexität angemessen umzugehen.9 
Sinnvollerweise muss die Entscheidungs-
lehre auf die Praxis bezogen sein, sei es in 

der Wahrnehmung einer empirisch oder 
aber einer normativ geprägten Rolle.10

Marksteine

Die verwaltungswissenschaftliche Dis-
kussion über Entscheidungen ist von ver-
schiedenen Marksteinen geprägt. Es sind 
gerade Wissenschaftler, die sich speziell 
mit Verwaltungen beschäftigen, die in 
dieser Hinsicht einen bis heute wirksa-
men Beitrag geleistet haben. Schon Max 
Weber beschreibt in seiner Bürokratiethe-
orie zwar eine Organisation, knüpft da-
bei aber an die Frage an, wie durch diese 
Entscheidungen getroffen werden.11 So ist 
die Legitimität der legalen Herrschaft eng 
verknüpft mit ihrer Regelbindung.12 Selbst 
Neues Steuerungsmodell (NSM) und New 
Public Management (NPM) sind zwar auf 
Strukturen und Steuerungsinstrumente be-
zogen, zeigen dabei aber einen Weg auf, 
an dessen Ende Entscheidungen stehen. 
Steuerung impliziert eben nicht zuletzt die 
Einflussnahme auf die Entscheidungen ei-
ner anderen Stelle bzw. Ebene.13

Die konkreten Beiträge der Entschei-
dungstheorien, wie sie etwa lehrbuchartig 
von Jörg Bogumil/Werner Jann darge-
stellt werden,14 sind gekennzeichnet von 
den Schlagworten „bounded rationality“, 
„Inkrementalismus“, „garbage can“ und 
„windows of opportunity“. Alle diese An-
sätze weisen einen naheliegenden Bezug 
zur öffentlichen Verwaltung auf und kön-
nen als eine Art Kernbestand des Wissens 
über Entscheidungen in dieser gelten. Sie 
zeigen gleichzeitig auch die Nähe dieser 
Entscheidungslehre zur Sozial- und zur 
Wirtschaftswissenschaft, sind selbst Teil 
dieser Wissenschaften. Herbert A. Simon, 
Schöpfer des Gedankens des „Administ-

rative Man“ und der „bounded rationa-
lity“, dessen Implikationen bis heute im-
mer weiter analysiert werden,15 schreibt 
ganz selbstverständlich über „Theories of 
Decision-Making in Economics and Beha-
vioral Science“16. Daniel Kahneman hielt 
seine Rede anlässlich der Verleihung des 
Nobelpreises an ihn unter der Überschrift 
„Maps of Bounded Rationality: Psycholo-
gy for Behavioral Economics“.17

Was vielleicht für die Suche nach ei-
ner für die Praxis brauchbaren Entschei-
dungslehre besonders irritierend sein 

dürfte, ist die Skepsis hinsichtlich ide-
alistischer Vorstellungen von Entschei-
dungsrationalität, die in den genannten 
Gedanken und Ansätzen zum Ausdruck 
kommt. Die nüchternen, mitunter zuge-
spitzten Sichtweisen mögen so gar nicht 
zu dem Wunsch passen, eine Hilfestellung 
bei der Entscheidungsfindung zu geben, 
die dem oben angesprochenen Legitima-
tionsbedürfnis genügt. Wenn Michael D 
Cohen/James G. March/Johan P. Olsen 
sich mit der Sichtweise auseinandersetzen, 
„an organization is a collection of choices 
looking for problems, issues and feelings 
looking for decision situations in which 
they might be aired, solutions looking for 
issues to which they might be the answer, 
and decision makers looking for work“18, 
dann ist damit sicherlich kein Forschungs-
programm beschrieben, das Vorstellungen 
von der Möglichkeit rationaler Entschei-
dungen Nachdruck verleiht.

Auch die durch verwaltungswissen-
schaftliche Diskussionen inspirierte Praxis 
entwickelt immer wieder Ansätze für neue 
Blickwinkel auf Entscheidungen. So sind 
etwa Leitbilder ein Instrumentarium, das 
natürlich der Selbstvergewisserung von 
Organisationen und den in ihnen tätigen 
Menschen dienen soll, gleichzeitig aber 
die Möglichkeit bietet, normative Aussa-
gen auch in konkreten Einzelentscheidun-
gen zur Wirkung gelangen zu lassen. Die 
Rechnungshöfe, die den speziellen norma-
tiven Maßstab der Wirtschaftlichkeit an-
zuwenden haben, sehen sich gezwungen, 
eine Methodik zu entwickeln, mit deren 
Hilfe sie konkrete Entscheidungen auf 
ihre Wirtschaftlichkeit hin untersuchen 
können.19 Die Einführung des kaufmänni-
schen Rechnungswesens gibt Kommunal-
verwaltungen einen haushaltsrechtlichen 
Rahmen vor, der die Entscheidungsgrund-
lagen und -verfahren modifiziert.20

»Die verwaltungswissenschaftliche 
Diskussion ü ber Entscheidungen ist 
von verschiedenen Marksteinen 
geprägt.«

8   Für einen ausdrücklichen Ansatz hierfür in 
Deutschland siehe Thieme 1981.

9 Vgl. zur Entscheidungstheorie Rumianek 1985, S. 7.

10 Zur Unterscheidung siehe Thieme 1981, S. 3 ff.

11 Weber 2005, S. 160 ff.

12 Weber 2005, S. 160 f.

13 Vgl. Schedler/Proeller 2009, S. 89 f.

14 Bogumil/Jann 2009, S. 165 ff.; vgl. auch König 
2008, S. 362 ff.

311VM 6/2015

15 Vgl. etwa Todd/Gigerenzer 2003.

16 Simon 1959; vgl. auch Simon 1997, S. 118 ff.

17 Kahneman 2003.

18 Cohen/March/Olsen 1972, S. 2.

19 Zur Subsumtion unter den Rechtsbegriff der 
Wirtschaftlichkeit siehe Engels 2015.

20 Vgl. dazu etwa die kritischen Anmerkungen bei 
Holtkamp 2012, S. 221 ff.; deutlich positiver dage-
gen der Erfahrungsbericht von Domroes 2015.
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Insgesamt wird man aber sagen müs-
sen, dass es trotz des großen Bedürfnisses, 
trotz wichtiger analytischer Ergebnisse 
und vor allem trotz vielfältiger Ansatz-
punkte an einer eigenständigen verwal-
tungswissenschaftlichen Entscheidungs-
lehre fehlt.21 Die analytischen Kategorien 
sind nach wie vor diejenigen der Einzel-
wissenschaften, die sich mit Fragen der 
Verwaltung beschäftigen. Insbesondere 
kann die Verwaltungswissenschaft kei-
ne spezifische Methodik empfehlen, mit 
deren Hilfe die oben angesprochenen Be-
dürfnisse der Praxis befriedigt werden 
können. Die auch von der Verwaltungs-
wissenschaft vereinnahmten Marksteine 
der theoretischen Beschäftigung mit Ent-

scheidungen sind gerade dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie die Möglichkeit einer 
präskriptiven Entscheidungslehre nach-
drücklich in Frage stellen.

Wissenschaften

Entscheidungen können analysiert werden 
unter dem Gesichtspunkt der Rechtmä-
ßigkeit, der Wirtschaftlichkeit, aber auch 
unter verschiedenen sonstigen Fragestel-
lungen, die mit Mitteln der Sozialwissen-
schaft zu untersuchen sind. Dies wirft die 
Frage auf, wie die weitere Entwicklung 
hin zu einer verwaltungswissenschaftli-
chen Entscheidungslehre von den Einzel-
wissenschaften befördert werden kann. 
Die an der Verwaltungswissenschaft betei-
ligten Wissenschaften und die beteiligten 
Personen bedienen sich unterschiedlicher 
Ansätze, die zur Entscheidungslehre bei-
tragen können. Die Herausbildung einer 
verwaltungswissenschaftlichen Entschei-

dungslehre lässt sich kaum anders denken 
denn als Kombination der unterschiedli-
chen Herangehensweisen. Das Ideal wäre 
quasi eine Kumulation sich wechselseitig 
ergänzender Methoden, die sich zu einem 
kohärenten Gesamtbild verselbstständigen 
lassen.

Die Rechtswissenschaft weist in der 
Ausprägung, die sie heutzutage gefunden 
hat, höchst unterschiedliche Ansatzpunk-
te auf, was nicht zuletzt auf eine große 
Offenheit für interdisziplinäre Bezüge zu-
rückzuführen sein dürfte. Es ist heute kei-
nesfalls mehr überraschend, wenn in wis-
senschaftlichen Texten Bezüge zu anderen 
Wissenschaften zu finden sind. Aber auch 

jenseits dieser Bezüge ist das Verständnis 
der Rechtswissenschaft selbst von einer 
großen Offenheit geprägt. Strukturen der 
Rechtsordnung, Entwicklungslinien und 
ähnliches sind heute selbstverständlicher 
Teil der wissenschaftlichen Befassung 
mit dem Recht. Nichtsdestotrotz steht im 
Kern der juristischen Methodik zweifel-
los nach wie vor die Auslegungs- bzw. die 
Subsumtionstechnik, also die Anwendung 
abstrakt-genereller Regelungen auf einen 
Einzelfall. Das bedeutet umgekehrt, dass 
die Rechtswissenschaft zu einer spezifisch 
verwaltungswissenschaftlichen Entschei-

dungslehre in erster Linie die Technik der 
Subsumtion unter die einschlägigen Nor-
men beitragen kann.22

Daneben nehmen die Sozialwissen-
schaften an dem verwaltungswissenschaft-
lichen Diskurs teil; im internationalen 
Zuschnitt in einer wohl inzwischen do-
minierenden Weise. Von ihnen stammen 
wichtige Informationen über den Zu-
schnitt verschiedener Entscheidungsstruk-
turen. Das Verständnis von Verwaltung 
wird von dieser Seite durch empirische 
Untersuchungen wesentlich gefördert. 
Dies führt aber nicht zu einer normativen 
Aussage über die Art und Weise, wie Ent-
scheidungen getroffen werden sollten.23 
Die Klarheit, möglicherweise auch die 
Beschränkung der Methodik durch ihre 
empirische Ausrichtung mag wesentlich 
zur Selbstvergewisserung der Wissenschaft 
beigetragen haben; für die Wirksamkeit in 
der Praxis wie für die Anschlussfähigkeit 
zu anderen Wissenschaften stellt dies aber 
letztlich ein Problem dar. 

Ökonomische Überlegungen fließen in 
verwaltungswissenschaftliche Diskussio-
nen oftmals als Aussagen zum Manage-
ment ein. Die Betriebswirtschaftslehre hat 
eine eigene Entscheidungstheorie24 bzw. 
Entscheidungslehre25 hervorgebracht. 
Entscheidungsmodelle sollen für einen 
Zugewinn an Rationalität sorgen.26 Für 
Werner Thieme hat „die Betriebswirt-
schaftslehre die am weitesten fortgeschrit-
tene Entscheidungstheorie entwickelt“.27 
Eine klassische Sichtweise aus der verwal-
tungswissenschaftlichen Literatur sieht 
durchaus den beratenden Charakter der 
Betriebswirtschaftslehre,28 betont aber 
den Unterschied der dort verarbeiteten 
Entscheidung auf der einen und jenen 
der Verwaltung auf der anderen Seite.29 
Dieser Unterschied dürfte jedenfalls mit 
Blick auf die Verwaltung nach der ausgie-
bigen NSM-Diskussion überbetont sein. 
Die angewendete Methodik sollte durch-
aus Möglichkeiten lassen, die spezifischen 

21 Bull/Mehde 2015, Rn. 452.

22 Vgl. Thieme 1981, S. 32 f.

23 Püttner 2007, § 19, Rn. 29.

24 Siehe etwa Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes 
2012; Salinger 2003.
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»Das Ideal wäre quasi eine Kumulation 
sich wechselseitig ergänzender Methoden, 
die sich zu einem kohärenten Gesamtbild 
verselbstständigen lassen.«

25 Siehe etwa Bamberg/Coenenberg/Krapp 2012.

26 Vgl. Hanssmann 1993, S. 896.

27 Thieme 1981, S. 2.

28 Vgl. dazu auch Mehde, 2003, S. 96 f.

29  Püttner 2007, § 19, Rn. 29.
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Anforderungen der öffentlichen Verwal-
tung einzubeziehen. Bei einem solchen 
Verständnis ist allerdings der normative 
Charakter der Entscheidungslehre davon 
abhängig, dass eine entsprechende Norm 
operationalisierbar gemacht wird. Die 
Methodik, mit deren Hilfe eine bestimm-
te Entscheidung gefunden wird, setzt dann 
also gewisse normative Grundlegungen 
voraus, kann sie auch möglicherweise 
umsetzen, bringt sie aber nicht selbst her-
vor.30

Die sonstigen Wissenschaften, die in 
diesem Kontext eine Rolle spielen können, 
wie zum Beispiel die Psychologie oder die 
Geschichtswissenschaft, betreffen je ein-
zelne Fragestellungen, die aber nur nach 
verschiedenen Transferleistungen zu ei-
nem normativen Charakter führen.

Die verschiedenen Wissenschaften sind 
– anders als dies eine idealistische Vorstel-
lung von interdisziplinärer Arbeit nahele-
gen würde – nicht auf wechselseitige Lü-
ckenfüllung angelegt. Das Gesamtbild ist 
daher von unterschiedlichen Teilaspekten 
geprägt, die für sich genommen zwar zu 
einem komplexeren Bild führen, das aber 
nicht mit dem eigentlich zu wünschenden 
Gesamtbild identisch ist. Anders formu-
liert ist das Ganze dieser in einer interdis-
ziplinär verstandenen Verwaltungswissen-
schaft gespiegelten Einzelwissenschaften 
nicht größer als die Summe seiner Teile. 
Man kann also bei der Suche nach einer 
spezifisch verwaltungswissenschaftlichen 
Entscheidungslehre nicht einfach Ansätze 
aus den verschiedenen Wissenschaften ad-
dieren, sondern muss deren unveränderte 
Zuordnung zu einer bestimmten Fachwis-
senschaft konzedieren.

Paradoxien

Die Suche nach einer spezifisch verwal-
tungswissenschaftlichen Entscheidungs-
lehre führt zu einer Reihe von Parado-
xien und Spannungsverhältnissen. Dies 
betrifft schon die eben charakterisierten 
unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Herangehensweisen. Die Methoden der 
Verwaltungswissenschaft weisen durch 
sie einerseits eine besondere Vielfalt auf, 
andererseits ist zu konzedieren, dass sie 
deswegen gerade nicht spezifisch verwal-
tungswissenschaftlich sind. Die Vielfalt 
lässt sich also genauso gut als Abwe-

senheit beschreiben. Interdisziplinari-
tät ist für die Verwaltungswissenschaft 
eine Notwendigkeit und dennoch ist die 
Zusammenführung der verschiedenen 
Disziplinen in einer Entscheidungslehre 
sowohl methodologisch wie auch institu-
tionell problematisch. Die Wissenschaften 
sind in der Logik ihrer jeweiligen Diszip-
lin auch und gerade hinsichtlich der von 
ihnen angewendeten Methoden zu sehr 
spezialisiert. Dies wird flankiert durch die 
spezifischen professionellen Auswahlsys-
teme: Wissenschaftliche Karrieren werden 
jedenfalls bei den hier in Rede stehenden 
Teilgebieten in der jeweiligen Fachdis-

ziplin gemacht. Die Anforderungen der 
Wissenschaftsförderung wie auch der Pu-
blikationspraxis gehen eher in Richtung 
einer weitergehenden methodischen Spe-
zialisierung denn einer Offenheit, die für 
eine Interdisziplinarität im eigentlichen 
Sinne Voraussetzung wäre.

Dabei ist auch der oben angesprochene 
Gesichtspunkt der Normativität gleichzei-
tig eine naheliegende Forderung, ein um 
der Wirksamkeit der Entscheidungslehre 
willen kaum aufgebbares Desiderat, ande-
rerseits lassen sich nur wenige normative 
Vorgaben belastbar herausarbeiten. Am 
ehesten gelingt dies bei den rechtlichen 
Anforderungen, also den vom Gesetzge-
ber genannten Normen. Es ist wohl der 
zentrale Ausdruck des legalistischen Cha-
rakters der deutschen Verwaltung, dass 
sich Entscheidungsträger bei der Suche 
nach einer Legitimation für die eigenen 
Entscheidungen vor allem auf das Recht 
stützen. Für eine rechtlich alternativlose 
Entscheidung kann man als Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter nun einmal von nieman-
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30  Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes 2012, S. 34.

31  Vgl. dazu König 2008, S. 355.

32  Mehde 1998.
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dem kritisiert werden. Eine solche „Al-
ternativlosigkeit“ zu belegen, fällt bei an-
deren Argumenten, auf die eine Entschei-
dung gestützt wird, wesentlich schwerer. 
Es bedarf schon einer besonderen – wie 
auch immer begründeten – Überzeugungs-
kraft abweichender normativer Vorgaben 
oder aber entsprechender Interessenla-
gen31, um sich auf einen rechtlich prob-
lematischen Weg zu begeben, solange die 
Gefahr besteht, dass im Folgenden ein 
Rechtfertigungsdruck entstehen könnte.

Das führt zu einem weiteren Paradox: 
Obwohl das Recht vor dem beschriebe-

nen Hintergrund jedenfalls in der deut-
schen Verwaltung uneingeschränkt seine 
Dominanz als primäres Legitimationsin-
strument bewahrt, möglicherweise sogar 
ausgebaut hat, wird doch gerade bei der 
Anwendung die Begrenzung der Steue-
rungswirkung deutlich. Insbesondere im 
Kontext der Reformen, die sich an Ins-
trumenten aus dem privaten Sektor ori-
entierten, ergaben sich Forderungen, das 
„Juristenprivileg“ in der deutschen öf-
fentlichen Verwaltung zu brechen.32 Der 
neu eingeführte „Instrumentenkasten“ des 
NPM sprach in der Tat für einen Sieges-
zug der Ökonomie. Die Implementation 
doppischer Haushalte oder die Etablie-
rung eines aussagekräftigen Controllings 
setzt eben auch eine entsprechende Me-
thodenkenntnis voraus. Gleichwohl ist 
auch dieser Einfluss vielfältig gebrochen. 

»Die verschiedenen Wissenschaften 
sind – anders als dies eine idealistische 
Vorstellung von interdisziplinärer Arbeit 
nahelegen wü rde – nicht auf wechselseitige 
Lü ckenfü llung angelegt.«
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Zugespitzt kann man sogar über die Frage 
nachdenken, warum „keiner auf die Öko-
nomen“ hört.33

Die oben genannten Marksteine einer 
verwaltungswissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit Entscheidungen erweisen sich 
vor dem Hintergrund des angesproche-
nen Legitimationsbedürfnisses als prob-
lematisch. Einerseits dient es zweifellos 
der Entlastung von unrealistischen Er-

wartungen – seien diese eigene oder von 
außen vorgegebene –, da die Begrenztheit 
der Möglichkeiten überzeugend darge-
legt werden kann.34 Andererseits dürfte 
die Fernwirkung auf die Legitimations-
wirkung beschränkt sein. Während sich 
die Vorgesetzten, auch weil sie sich selbst 
ebenfalls in einer vergleichbaren Situation 
befinden, auf diese Überlegungen einlas-
sen könnten, dürften die Erwartungen der 
Öffentlichkeit, möglicherweise aber auch 
der damit befassten Verwaltungsgerich-
te kaum davon beeinflusst werden. De-
batten über Verwaltungsentscheidungen 
werden typischerweise im Nachgang zu 
diesen geführt, also zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die Informationsgrundlage mögli-
cherweise deutlich besser ist. Die Missach-

tung von Untersuchungsnotwendigkeiten, 
die im Prozess der Entscheidungsfindung 
somit unterhalb der Aufmerksamkeits-
schwelle des sich der „bounded rationa-
lity“ bewussten Entscheiders liegen, er-
scheint so möglicherweise als Ausdruck 
eines Versagens. Dennoch ist offensicht-
lich, dass es zu erheblichen negativen 
Effekten für die Arbeitsfähigkeit von 
Verwaltungen führen würde, wenn der 
Hauptfokus bei der Entscheidungsfindung 

darauf gerichtet wäre, die Entscheidung 
vor allem im Hinblick auf die Unangreif-
barkeit durch Verwaltungsgerichte und 
die Öffentlichkeit zu treffen. 

Das wohl erstaunlichste Paradox liegt 
in der Gleichzeitigkeit eines besonderen 
Bedürfnisses der Praxis nach verwaltungs-
wissenschaftlicher Expertise und dem Ver-
zicht auf diese. Gerade im Wissenschafts-
bereich als einem von den Instrumenten 
von NSM und NPM besonders geprägten 
Teil der öffentlichen Verwaltung35 sollte 
die Notwendigkeit einer spezifischen Pu-
blic-Management-Forschung mit den ent-
sprechenden Studienmöglichkeiten beson-
ders deutlich zu erkennen sein.36 Im Übri-
gen bekennt sich die Wissenschaftspolitik 

im weiteren Sinne zur Notwendigkeit von 
und erwartet von der Wissenschaft ent-
sprechend mehr Interdisziplinarität.37 
Hinzu kommt, dass es die Politik war, die 
eine Reihe von Instrumenten – gerade im 
Haushaltsrecht – eingeführt hat, die mit 
der klassischen Juristenausbildung nur 
sehr schwer zugänglich sind. Gleichwohl 
kann man sich des Eindrucks kaum er-
wehren, dass die Verwaltungswissenschaft 
oder auch das Public Management keine 
politische „Lobby“ hat. Es würde wohl 
niemand ernsthaft behaupten, dass an 
deutschen Universitäten das Themenge-
biet Verwaltungswissenschaft, Verwal-
tungslehre oder Public Management im 
Aufschwung begriffen wäre oder auch nur 
wirksam erhalten sein würde. Geradezu 
exemplarisch dafür steht die auch in der 
Tagespresse wahrgenommene38 Beendi-
gung der Förderung des Forschungsins-
tituts für Öffentliche Verwaltung Speyer 
durch die Leibniz-Gemeinschaft.39 Die für 
die Forschungspolitik interessanten Aus-
richtungen und Kennzahlen scheinen in 
einem Spannungsverhältnis zum Bedürf-
nis der deutschen öffentlichen Verwaltung 
nach einer wissenschaftlichen Begleitung 
zu stehen. Insofern kann man vielleicht 
zugespitzt formulieren, dass nicht allem, 
was wissenschaftspolitisch rational ist, 
auch eine dem entsprechende staatspo-
litische Rationalität bescheinigt werden 
kann.

Missverständnisse und 
Herausforderungen

Wenn es stimmt, dass das Recht als ein 
zentrales Steuerungsinstrument in der 
Verwaltung vor allem deswegen erhalten 
bleibt, weil es das Bedürfnis nach Legiti-
mation der Entscheidung besser als ande-
re Steuerungsinstrumentarien befriedigen 
kann, führt das zu der schon angespro-
chenen Frage der Bedeutung der Regel-

»Die fü r die Forschungspolitik interessanten 
Ausrichtungen und Kennzahlen scheinen in 
einem Spannungsverhältnis zum Bedü rfnis 
der deutschen öffentlichen Verwaltung 
nach einer wissenschaftlichen Begleitung 
zu stehen.«

33  Wagener 2011.

34  Vgl. dazu König 2008, S. 363 ff.

35  Schröter 2008, S. 178 f.

36 Vgl. die Diagnose von Reichard 2008, S. 56: 
„Although the public management scholars’ in-
fluence on the development of NPM in Germany 
has been modest, the general movement of NPM, 
by contrast, has had a positive effect on the ac-
ceptance and visibility of the discipline of public 
management. Its academic position has been 
much more stable since the mid-1990s and its 
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research results seem to be of greater relevance 
and influence, at least concerning the practice of 
public sector management“.

37 Vgl. dazu auch die Forderung von König, 2003, 
S. 191: „Die tradierten Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften müssen interdisziplinäre 
und transdisziplinäre Projekte nicht nur auf dem 
Gebiet der öffentlichen Verwaltung ganz anders 
fördern, und zwar faktisch, wollen sie in der von 
sich entgrenzenden Naturwissenschaften domi-
nierten Forschungsgemeinschaft mithalten und 

gegenüber ihrem jeweiligen Praxisfeld sprach-
mächtig bleiben“.

38 Vgl. etwa http://www.taz.de/!5035012/ (Internet-
Quellen zuletzt besucht am 26.11.2015)

39 Vgl. dazu die Presseerklärung der Leibniz-
Gemeinschaft: http://www.leibniz-gemeinschaft.
de/medien/presse/pressemitteilungen/details/
article/leibniz_institute_und_forschungsmuse-
en_in_hamburg_frankfurt_am_main_u_a_pots-
dam_bornim_speyer_und_duesseldorf_evalu-
iert_100001433/.
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bindung, der Rekrutierungsmechanismen 
der öffentlichen Verwaltung und ihrer 
Auswirkungen auf die Entscheidungspra-
xis. Dies dürfte im Übrigen selbst für 
die Verwaltungssysteme gelten, die tra-
ditionell nicht als legalistisch angesehen 
werden. Auch der private Sektor erfährt 
einen Trend zur intensiveren Berücksich-
tigung rechtlicher Maßstäbe im Alltag der 
Entscheidungstätigkeit unter dem Ober-
begriff der „compliance“. Dies führt zu 
dem nicht seltenen Missverständnis, dass 
Juristen in der öffentlichen Verwaltung in 
erster Linie als Rechtsanwender tätig sei-
en. Tatsächlich geht es aber darum, eine 
geeignete Vorbildung für Generalisten zu 
bestimmen.40 Es liegt auf der Hand, dass 
die juristische Methodik in dieser Hin-
sicht positiv wirken kann, aber beileibe 
nicht die einzige denkbare Qualifikation 
darstellt. Die juristische Arbeitsweise ist 
etwa unbestreitbar auf bestimmte An-
nahmen über die Realität angewiesen, 
für deren Herleitung das Recht allenfalls 
unvollkommene Regeln bereithält.41 Für 
Juristen wären im Übrigen bestimmte 
verwaltungswissenschaftliche Kenntnisse 
besonders wünschenswert. Auch hier ist 
aber die Verankerung an den Fakultäten 
in den vergangenen Jahren keinesfalls grö-
ßer, sondern eher kleiner geworden.

Da das Recht oftmals keine geeigne-
ten materiellen Vorgaben macht, spielt 
die Prozeduralisierung eine große Rolle.42 
Verfahrensvorgaben werden vielfach als 
eine Kompensation für die fehlenden ma-
teriellen angesehen. Zweifellos ergeben 
sich aus der Einhaltung der vorgegebenen 
Schritte auch legitimierende Wirkungen. 
Auch eine verwaltungswissenschaftliche 
Entscheidungslehre muss in ganz we-
sentlichem Umfang auf Verfahrensfragen 
eingehen, was schon auf die Tatsache 
zurückzuführen ist, dass diese notwendi-
gerweise eine Vielzahl unterschiedlicher 
Fälle umfassen können muss, wodurch 
eine abstrakt-generelle inhaltliche Vorga-
be praktisch ausgeschlossen ist. Dies sollte 
allerdings auch deutlich herausgearbeitet 
werden: dass es für sich genommen bei ei-
ner solchen Entscheidungslehre nicht um 
eine allgemeingültige inhaltliche Vorgabe 
gehen kann, sondern nur formelle Hilfen 
eine Rolle spielen können. 

Neben die inhaltlichen Vorgaben – die 
im Augenblick in erster Linie rechtsförmig 

ausgestaltet sind – und die prozeduralen 
tritt als dritter Aspekt die Frage der Wir-
kungen hinzu. Der Verwaltungswissen-
schaft stehen vielfältige Möglichkeiten der 
Ex-post-Analysen zur Verfügung. In einer 
Entscheidungssituation ist dies allerdings 
in eine aus der Ex-ante-Sicht verwertba-
re Erkenntnis zu übertragen. Hier sind 
die Optionen begrenzt. Die Komplexität 
der Realität führt ebenso regelmäßig wie 
zwangsläufig zu Überraschungen hinsicht-
lich der Wirkungen. Die Gesetzesfolgen-
abschätzung mag als ein Beispiel für ein 
mit großer verwaltungswissenschaftlicher 
Sachkenntnis entwickeltes Instrumentari-
um taugen, das sogar in der gemeinsamen 

Geschäftsordnung der Bundesministerien 
verankert ist,43 dessen Anwendung aber 
wohl nicht den ursprünglich mit ihm ver-
bundenen Erwartungen entspricht.

Chancen

Die dargestellten Probleme bei der Ent-
wicklung einer originären verwaltungs-
wissenschaftlichen Entscheidungslehre 
sollten nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die spezifisch auf die Verwaltung be-
zogene multidisziplinäre Herangehenswei-
se erhebliche Chancen birgt. Gleichzeitig 
bietet die Praxis eigentlich ideale Anknüp-
fungspunkte für die Entwicklung einer 
entsprechenden Fachkenntnis.

Das beginnt mit der Tatsache, dass die 
öffentliche Hand einen entscheidenden 
Einfluss auf die Ausbildung ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hat.44 Hier 
wäre eigentlich ein ideales Instrument, um 
im öffentlichen Sektor genau zu reflektie-
ren, welche Methodenkenntnisse bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mög-
lichst vorhanden sein sollten. Dieses Po-
tenzial gerät durch die Ausgliederung der 
früheren Fachhochschulen für öffentliche 
Verwaltung und durch die Anwaltsfixie-
rung der Referendarausbildung allerdings 
in den Hintergrund. Auch scheint das 
Laufbahnrecht zunehmend weniger unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet zu wer-
den. Die laufbahnrechtliche Einbeziehung 
der Bachelor- und Master-Abschlüsse hat 
bislang eher zu einer Entdifferenzierung 
auf einer rein formalen Grundlage ge-
führt,45 nicht aber zu einer materiellen 
Bestimmung der Anforderungsprofile. Die 
Verknüpfung mit der Praxis muss also 

durch andere Mechanismen gewährleistet 
werden.

Als zentrales Element einer so verstan-
denen verwaltungswissenschaftlichen He-
rangehensweise muss die Offenheit für 
unterschiedliche methodische Zugänge er-
halten bleiben. Die Kenntnis der verschie-
denen Sichtweisen dürfte die Arbeit an 
konkreten Problemlösungen erleichtern. 
Als hilfreich dürfte es sich auch erweisen, 
sich die oben geschilderten Überlegungen 
– vom „garbage can“ zur „bounded rati-
onality“ – zu vergegenwärtigen. Die Ana-
lyse von Entscheidungskonstellationen 
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»Als zentrales Element einer 
verwaltungswissenschaftlichen 
Herangehensweise muss die Offenheit fü r 
unterschiedliche methodische Zugänge 
erhalten bleiben.«

40 Mehde, 2011, S. 693.

41 Hoffmann-Riem, 2003, S. 47.

42 Dazu im Kontext der Entscheidungslehre Mehde, 
2003, S. 100.

43 § 44 GGO.

44 Vgl. dazu schon Simon 1997, S. 13.

45 Mehde, 2001, S. 691.
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wird so von einer größeren Offenheit ge-
prägt. Das Bewusstsein, dass Grenzen der 
Rationalität kein Versagen implizieren, 
sondern in gewissem Umfang gerade der 
Normalfall sind, kann in einer konkreten 
Entscheidungssituation eine entlastende 
Wirkung haben. Insofern ist der Bestand 
dessen, was als Elemente einer verwal-
tungswissenschaftlichen Entscheidungs-
lehre identifiziert wurde, sowohl positiv 
im Sinne eines besseren Systemverständ-
nisses als auch realitätsgerecht, was die 
Erwartungshorizonte anbelangt. Es bleibt 
aber dabei, dass es um ein gemeinsames 
Dach für unterschiedliche Einzelwissen-
schaften geht – um nicht mehr, aber auch 
nicht um weniger.

Schluss

Zusammenfassend lässt sich also feststel-
len: Der Bedarf nach einer verwaltungs-
wissenschaftlichen Entscheidungslehre 
auf interdisziplinärer Grundlage ist wohl 
kaum zu bezweifeln. Dasselbe gilt für die 
positive Wirkung, die diese für die Be-
deutung der Verwaltungswissenschaft in 
Theorie und Praxis hätte. In der Tat lassen 
sich bestimmte Erkenntnisse aus den Ein-
zelwissenschaften als Kernbestand einer 
verwaltungswissenschaftlich zu nutzen-
den Entscheidungslehre identifizieren. Die 
Betrachtung aus den verschiedenen Blick-
winkeln hat aber die Hoffnung auf einen 
darüber hinausgehenden „großen Wurf“ 
schwinden lassen. Die Verwaltungswis-
senschaft und damit auch eine von ihr zu 
entwickelnde Entscheidungslehre dürfte 
in Anbetracht der wissenschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen aber auch aus 
innerwissenschaftlichen Gründen große 
Mühe haben, solchen Hoffnungen gerecht 
zu werden. Was bleibt, ist der Appell an 
die verschiedenen Fachdisziplinen, die 
Verwaltung als Gegenstand ihrer wissen-
schaftlichen Untersuchungen nicht zu ver-
nachlässigen und sich bei diesen Untersu-
chungen eine Offenheit für andere metho-
dische Zugänge zu bewahren.
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